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Fachspezifische Studien- und Prüfungs-
ordnung für den Bachelorstudiengang 

Patholinguistik an der  
Universität Potsdam 

 
Vom 15. Februar 2017 

 
Der Fakultätsrat der Humanwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Potsdam hat auf der Grund-
lage der §§ 19 Abs. 1 und 2, 22 Abs. 1 und 2 sowie 
72 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Brandenburgisches 
Hochschulgesetz (BbgHG) vom 28. April 2014 
(GVBl.I/14, [Nr. 18]) zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesetzes vom 1. Juli 2015 (GVBl.I/15, [Nr. 
18]), in Verbindung mit der Verordnung über die 
Gestaltung von Prüfungsordnungen zur Gewährleis-
tung der Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen 
und Abschlüssen (Hochschulprüfungsverordnung - 
HSPV) vom 4. März 2015 (GVBl.II/15, [Nr. 12])  
in Verbindung mit der Verordnung über die Gestal-
tung von Prüfungsordnungen zur Gewährleistung 
der Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen und 
Abschlüssen (Hochschulprüfungsverordnung - 
HSPV) vom 4. März 2015 (GVBl.II/15, [Nr. 12]), 
und mit Art. 21 Abs. 2 Nr. 1 der Grundordnung der 
Universität Potsdam (GrundO) vom 17. Dezember 
2009 (AmBek. UP Nr. 4/2010 S. 60) in der Fassung 
der Dritten Satzung zur Änderung zur Grundord-
nung der Universität Potsdam vom 22. April 2015 
(AmBek. UP Nr. 6/2015 S. 235) und § 1 Abs. 2 der 
Neufassung der allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für die nicht lehramtsbezogenen 
Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universi-
tät Potsdam vom 30. Januar 2013 (BAMA-O) 
(AmBek. UP Nr. 3/2013 S. 35), zuletzt geändert am 
24. Februar 2016 (AmBek. UP Nr. 7/2016 S. 560) 
am 15. Februar 2017 folgende Studien- und Prü-
fungsordnung als Satzung beschlossen:1 
 
Inhaltsverzeichnis: 
§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Abschlussgrad 
§ 3  Ziele des Bachelorstudiums 
§ 4  Dauer und Gliederung des Bachelorstudiums 
§ 5  Teilzeitstudium 
§ 6  Module und Studienverlauf 
§ 7  Aufenthalt im Ausland 
§ 8  Bachelorarbeit 
§ 9  In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten und 

Übergangsbestimmungen 
 
Anhang 1:  Modulkatalog 
Anhang 2:  Exemplarischer Studienverlaufsplan 
Anhang 3:  Bestimmungen für das externe Prakti-

kum im Bachelorstudiengang Patholin-
guistik (Praktikumsordnung) 

 
 
                                                 
1  Genehmigt durch den Präsidenten der Universität Potsdam 

am 30. März 2017. 

§ 1  Geltungsbereich 
 
(1) Diese Ordnung gilt für das Bachelorstudium im 
Studiengang Patholinguistik an der Universität 
Potsdam. Sie ergänzt als fachspezifische Ordnung 
die Neufassung der allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für die nicht lehramtsbezogenen 
Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universi-
tät Potsdam (BAMA-O). 
 
(2) Bei Widersprüchen zwischen dieser Ordnung 
und der BAMA-O gehen die Bestimmungen der 
BAMA-O den Bestimmungen dieser Ordnung vor. 
 
 
§ 2  Abschlussgrad 
 
Nach Erwerb der erforderlichen Leistungspunkte 
und nach Vorlage der Graduierungs-
voraussetzungen verleiht die Universität Potsdam 
durch die Humanwissenschaftliche Fakultät den 
Grad eines „Bachelor of Science“ („B.Sc.“). 
 
  
§ 3  Ziele des Bachelorstudiums 
 
(1) Das Studium soll den Studierenden unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen in der Berufs-
welt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zur 
wissenschaftlichen und problemlösenden Arbeit, 
zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln 
befähigt werden. Um sich mit der beruflichen Situa-
tion auseinanderzusetzen, wird vor dem Studienbe-
ginn empfohlen, ein vierwöchiges soziales Prakti-
kum durchzuführen. 
 
(2) Im Studium wird fundiertes Fachwissen über 
einschlägige wissenschaftliche Theorien, Modelle 
und Methoden vermittelt, das theoretisch-
analytische Denkvermögen sowie die Fähigkeit 
zum Handeln in übergeordneten Zusammenhängen 
gefördert. Die Studierenden erlernen die Umset-
zung wissenschaftlicher Theorien und Methoden 
zur Lösung praktischer Probleme innerhalb der 
Patholinguistik. Sie werden geschult im verantwor-
tungsvollen therapeutischen Handeln und dem 
adäquaten Verhalten im klinischen Kontext. Ferner 
werden die Fähigkeiten zur Erfassung komplexer 
und disziplinübergreifender Zusammenhänge ge-
schult.  
 
(3) Die Studierenden erwerben durch das Studium 
berufsqualifizierende Kompetenzen. Der akademi-
sche Grad Bachelor of Science stellt einen ersten 
berufsqualifizierenden akademischen Abschluss 
dar. Durch diesen Abschluss wird festgestellt, dass 
die Kandidaten die Zusammenhänge des Faches 
überblicken und die Fähigkeit besitzen, grundle-
gende Methoden anzuwenden und die für den frü-
hen Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
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gründlichen Fachkenntnisse erworben haben. Ziel 
des Bachelorstudiums ist die wissenschaftliche, 
berufsqualifizierende Vorbereitung auf berufliche 
Tätigkeiten in der wissenschaftlich fundierten 
sprachtherapeutischen Versorgung und Behandlung 
von Kindern und Erwachsenen. Da der Studiengang 
auf einen sprechintensiven Beruf abzielt, wird emp-
fohlen, seine Stimme und sein Gehör durch einen 
HNO-Arzt oder Phoniater prüfen zu lassen.  
 
 
§ 4  Dauer und Gliederung des Bachelorstu-

diums 
 
Das Bachelorstudium im Studiengang Patholinguis-
tik wird an der Universität Potsdam als Ein-Fach-
Studium mit einer Regelstudienzeit (Vollzeitstudi-
um) von 7 Semestern und 210 Leistungspunkten 
angeboten.  
 
 
§ 5  Teilzeitstudium 
 
Das Bachelorstudium im Studiengang Patholinguis-
tik ist für ein Teilzeitstudium geeignet. Ein Teilzeit-
studium setzt die Beratung bei der Fachstudienbera-
tung voraus, mit dem Ziel, einen individuellen 
Studienplan zu erstellen. Ein Nachweis über die 
Beratung ist dem Antrag auf Teilzeitstudium nach § 
3 der Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums 
an der Universität Potsdam (Teilzeitordnung) bei-
zulegen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der 
Teilzeitordnung. 
 
 
§ 6  Module und Studienverlauf 
 
(1) Das Bachelorstudium im Studiengang Patholin-
guistik setzt sich aus folgenden Bestandteilen zu-
sammen: 
 
Bachelorstudium 
Kürzel Name des Moduls LP 
I Basismodule (Pflicht, 67 LP) 
BM 101 Sprachwissenschaft I 6 
BM 102 Sprachwissenschaft II 6 
BM 103 Sprachwissenschaft III 6 
BM 104 Störungsspezifische Kompe-

tenzen: Erworbene Sprachstö-
rungen 

6 

BM 105 Diagnostik und Therapie: 
Erworbene Sprachstörungen 

6 

BM 106 Störungsspezifische Kompe-
tenzen: Entwicklungsbedingte 
Sprachstörungen 

9 

BM 107 Diagnostik und Therapie: 
Entwicklungsbedingte Sprach-
störungen 

8 

BM 108 Störungsspezifische Kompe-
tenzen: Redeflussstöungen 

8 

 

BM 109 Störungsspezifische Kompe-
tenzen: Sprech- und Schluck-
störungen 

12 

II Vertiefungsmodule (Pflicht, 44 LP) 
VM 201 Medizin I 8 
VM 202 Medizin II 6 
VM 203 Psychologie 12 
VM 204 Pädagogik und Soziologie 6 
VM 205 Sprachtherapeutische For-

schungsmethoden 
12 

III Praxismodule (Pflicht, 36 LP) 
PM 301 Handlungskompetenzen: Er-

worbene Sprach-, Sprech- und 
Schluckstörungen 

18 

PM 302 Handlungskompetenzen: Ent-
wicklungsbedingte Sprach- 
und Redeflussstörungen 

18 

IV Aufbaumodule (Pflicht, 24 LP) 
AM 401 Spezifische Themen: Erwor-

bene Sprach-, Sprech- und 
Schluckstörungen 

12 

AM 402 Spezifische Themen: Entwick-
lungsbedingte Sprachstörun-
gen 

12 

Fachintegrative akademische Grundkompeten-
zen (Pflicht, 12 LP) 
AGP Patholinguistik 12 
Berufsfeldspezifische Kompetenzen (Pflicht, 18 
LP) 
TK I Therapeutische Grundkompe-

tenzen I 
9 

TK II Therapeutische Grundkompe-
tenzen II 

9 

BA Arbeit  9 
Summe der LP 210 
 
(2) Die Beschreibungen der in den Absatz 1 ge-
nannten Module sind im Modulkatalog in Anhang 1 
zu dieser Ordnung aufgeführt. 
 
(3) Ein exemplarischer Studienverlaufsplan für das 
Bachelorstudium ist in Anhang 2 zu dieser Ordnung 
aufgeführt. 
 
(4) Die Regelungen zu Praktika beinhaltet die Prak-
tikumsordnung. Diese ist in Anhang 3 zu dieser 
Ordnung aufgeführt. 
 
 
§ 7  Aufenthalt im Ausland 
 
Es wird ein Aufenthalt im Ausland ab dem 5. Fach-
semester im Umfang von bis zu sechs Monaten 
empfohlen. 
 
 
§ 8  Bachelorarbeit 
 
(1) Sobald der oder die Studierende im Bachelor-
studium 164 Leistungspunkte erworben hat, hat er 
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oder sie Anspruch auf die unverzügliche Vergabe 
eines Themas für die Bachelorarbeit 
 
(2) Die Bachelorarbeit hat einen Umfang von 9 
Leistungspunkten. 
 
(3) Eine Disputation ist nicht vorgesehen. 
 
 
§ 9  In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

und Übergangsbestimmungen 
 
(1) Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2017 in 
Kraft. 
 
(2) Diese Ordnung gilt für alle Studierenden, die 
nach dem In-Kraft-Treten dieser Ordnung an der 
Universität Potsdam im Bachelorstudiengang Pa-
tholinguistik immatrikuliert werden. 
 
(3) Die fachspezifische Ordnung für das Bachelor-
studium Patholinguistik an der Universität Potsdam 
vom 28. April 2010 (AmBek. UP Nr. 18/2010. S. 
538) tritt am 30. September 2022 außer Kraft. Stu-
dierende, die bei In-Kraft-Treten dieser Ordnung 
noch nach der fachspezifischen Ordnung für das 
Bachelorstudium Patholinguistik an der Universität 
Potsdam vom 28. April 2010 studieren, können auf 
Antrag an den Prüfungsausschuss bis ein Jahr nach 
dem In-Kraft-Treten der neuen fachspezifischen 
Ordnung in die neue Ordnung nach Absatz 1 wech-
seln. Bisher erbrachte Leistungen werden nach den 
Bestimmungen des § 16 BAMA-O anerkannt. Stu-
dierende, die nach Ablauf der Frist nach Absatz 3, 
noch nach der zuvor erlassenen Ordnung studieren, 
werden von Amts wegen in die neue fachspezifi-
sche Ordnung überführt. 
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Anhang 1: Modulkatalog 
 

PL BM 101: Sprachwissenschaft I Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 6 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Es werden Grundkenntnisse in der Linguistik, soweit nicht in anderen Modu-
len vermittelt (Sprache und Kognition, Sprachtypologie, Sprachgeschichte, 
Sprachverwandtschaft, Kommunikation bei nichtmenschlichen Spezies, Sozi-
olinguistik) gelehrt. Darüber hinaus werden Grundkenntnisse in der Phone-
tik/Phonologie unter Betrachtung ausgewählter Themenbereiche (Grundlagen 
der Lautproduktion und Lautartikulation, phonologische Merkmale und ihre 
Repräsentation, phonologische Prozesse und Silbenstruktur) vermittelt. Ein 
weiterer inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf der Einführung in das Internatio-
nale Phonetische Alphabet (IPA) und der Übung zur Transkription von Lau-
ten. Das Seminar bietet Studierenden die systematische Auseinandersetzung 
mit Hilfsmitteln der Phonologie. 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden haben ein Verständnis des Zusammenhangs der Teildiszip-
linen der Linguistik, und der Einbettung der Linguistik in die Kognitionswis-
senschaft. Darüber hinaus beherrschen die Studierenden phonologische Ana-
lyse- und Forschungsmethoden. Sie sind in der Lage, sich mit phonologischen 
Analysen auf der Basis mindestens einer grundlegenden phonologischen The-
orie einführend auseinander zu setzen. Die Studierenden verfügen über 
Kenntnisse zur Beschreibung sprachlichen Materials auf den Ebenen der Pho-
netik und Phonologie. Sie sind mit relevanten fachspezifischen Informations-
quellen und -medien vertraut. 

Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Einführung in die Linguistik 
(Vorlesung und Übung) 

2  Protokolle und 
Übungsaufga-
ben 

- - 3 

Einführung in die Phonetik und 
Phonologie (Vorlesung und 
Übung) 

2  Moderation 
einer Sitzung 
oder Hausauf-
gaben oder 
Projektarbei-
ten 

- - 3 

  

Häufigkeit des Angebots: Einführung in die Linguistik: Wintersemester;  Einführung in 
die Phonetik und Phonologie: Wintersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL BM 102: Sprachwissenschaft II Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 6 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Die Vorlesung mit Übung (Einführung in die Morphologie) vermittelt Grund-
kenntnisse zur Struktur natürlich-sprachlicher komplexer Wörter und bietet 
einen Phänomenüberblick. Es werden morphologische Analyse- und For-
schungsmethoden erarbeitet und gefestigt. Die Vorlesung mit Übung (Einfüh-
rung in die Syntax) vermittelt Grundkenntnisse zur Struktur natürlich- sprach-
licher Sätze und bietet einen Phänomenüberblick unter Betrachtung ausge-
wählter Themenbereiche (Phrasenstrukturen, Transformationen, Kasus, Kon-
gruenz, Subkategorisierung, Bindung). 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden haben Kenntnisse über syntaktische und morphologische 
Analyse- und Forschungsmethoden. Sie sind in der Lage, sich auf der Basis 
mindestens einer grundlegenden syntaktischen Theorie mit syntaktischen 
Analysen einführend auseinander zu setzen und können theoretische Grund-
begriffe und Konzepte der Morphologie auf sprachliches Material auf der 
Ebene der Morphologie anwenden. Die Studierenden können syntaktische und 
morphologische Phänomene unter Anwendung der Kernbegriffe und Analy-
semethoden beschreiben. Sie wissen, wie relevante fachspezifische Informati-
onsquellen und Medien genutzt werden und sind mit den Hilfsmitteln des 
Faches durch eine systematische Auseinandersetzung vertraut. 

Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Einführung in die Morphologie 
(Vorlesung und Übung) 

2  Moderation 
einer Sitzung 
oder Hausauf-
gaben oder 
Projektarbei-
ten 

- - 3 

Einführung in die Syntax (Vor-
lesung und Übung) 

2  Moderation 
einer Sitzung 
oder Hausauf-
gaben oder 
Projektarbei-
ten 

- - 3 

  

Häufigkeit des Angebots: Einführung in die Syntax: Wintersemester Einführung in die 
Morphologie: Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL BM 103: Sprachwissenschaft III Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 6 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Die Vorlesung mit Übung Einführung in die Semantik vermittelt Grundkennt-
nisse der Interpretation natürlich-sprachlicher Ausdrücke in der formalen 
Semantik und dient dazu, mit den Studierenden verschiedene semantische 
Modelle zu betrachten. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf der 
Vermittlung von Kenntnissen zu Kernfragen der Semantik und neuerer For-
schungsergebnisse. Darüber hinaus wird ein Überblick über die Inhalte, Theo-
rien, Methoden und empirischen Befunde der Psycho- und Neurolinguistik 
unter Betrachtung ausgewählter Themenbereiche gegeben. 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden haben einführende Kenntnisse im Bereich der semantischen 
Analyse- und Forschungsmethoden. Sie beherrschen die formalen Mechanis-
men zur semantischen Modellierung (Mengentheorie, Funktionen, lambda-
Kalkül) und sind in der Lage, sprachliches Material auf der Ebene der Seman-
tik zu analysieren und es mit den adäquaten Fachtermini zu beschreiben. Sie 
kennen experimentelle Methoden der Psycho- und Neurolinguistik mit ihren 
Vor- und Nachteilen sowie Anwendungsbeispiele. Die Studierenden sind mit 
den relevanten fachspezifischen Informationsquellen und -medien vertraut. 

Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Einführung in die Semantik 
(Vorlesung und Übung) 

2  Moderation 
einer Sitzung 
oder Hausauf-
gaben oder 
Projektarbei-
ten 

- - 3 

Einführung in die Sprachverar-
beitung (Vorlesung und Übung) 

2  Moderation 
einer Sitzung 
oder Hausauf-
gaben oder 
Projektarbei-
ten 

- - 3 

  

Häufigkeit des Angebots: Einführung in die Semantik: Sommersemester Einführung in 
die Sprachverarbeitung: Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL BM 104: Störungsspezifische Kompetenzen: Erworbene Sprachstö-
rungen 

Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 6 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Vermittlung von Wissen über semantische, lexikalisch-phonologische, syntak-
tische Störungen, Lese- und Schreibstörungen, Erarbeitung neurolinguisti-
scher Forschungsansätze und Erklärungsmodelle 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- Kenntnisse über die Inhalte, Theorien, Methoden und empirische Be-

funde der Neurolinguistik darstellen und anwenden, 
- Symptome erworbener Aphasien, Dyslexien und Dysgraphien neurolin-

guistisch und linguistisch beschreiben und einordnen, 
- im Team zusammen agieren und gemeinsam eine Fragestellung bearbei-

ten. 
Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Einführung in die Neurolinguis-
tik I (Vorlesung und Übung) 

2  Moderation 
einer Sitzung 
oder Hausauf-
gaben oder 
Projektarbei-
ten 

- - 3 

Einführung in die Neurolinguis-
tik II (Vorlesung und Übung) 

2  Moderation 
einer Sitzung 
oder Hausauf-
gaben oder 
Projektarbei-
ten 

- - 3 

  
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester  
Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL BM 105: Diagnostik und Therapie: Erworbene Sprachstörungen Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 6 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Vermittlung von Kriterien zur Auswahl von Verfahren der Diagnostik;  
theoretisch basierte Beschreibung und Interpretation der Symptomatiken er-
worbener Sprachstörungen, Grundlegende therapeutische Methoden/Ansätze 
der Intervention und Evaluation, Erfahrung von diagnostischen und therapeu-
tischen Handlungsschritten durch Hospitation 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- relevante Diagnostikverfahren zur Untersuchung dieser Störungen ein-

schätzen und anwenden, 
- verschiedene Therapieansätze, insbesondere theoretisch basierte und 

empirisch erprobte Therapiemethoden einschätzen und anwenden, 
- Techniken der sprachtherapeutischen Wirksamkeitsprüfung beschreiben, 
- im Team zusammen agieren und gemeinsam eine Fragestellung bearbei-

ten. 
Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Neurolinguistische Aphasiedi-
agnostik (Seminar oder Übung) 

2  Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben, oder 
Projektarbei-
ten 

- - 3 

Neurolinguistische Aphasiethe-
rapie (Seminar oder Übung) 

2  Portfolio und 
Gruppenarbeit 

- - 3 

  

Häufigkeit des Angebots: Neurolinguistische Aphasiediagnostik: Wintersemester Neuro-
linguistische Aphasietherapie: Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL BM 106: Störungsspezifische Kompetenzen: Entwicklungsbedingte 
Sprachstörungen 

Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 9 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Erwerbsverläufe in den verschiedenen linguistischen Ebenen im unauffälligen 
und auffälligen Erstspracherwerb, Vermittlung theoretischer und methodi-
scher Grundlagen für die Erforschung des unauffälligen und des auffälligen 
Spracherwerbs, Theorien und Modelle des ein- und mehrsprachigen Sprach-
erwerbs und seiner Störungen, Überblick über die Störungsbilder des Sprach-
erwerbs (z.B. Dysgrammatismus, Aussprachestörungen, Wortabrufstörungen) 
und Besprechung der Verläufe 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- den Erwerbsverlauf bei unauffälligem und auffälligem Erstspracherwerb 

in den verschiedenen linguistischen Ebenen darstellen und anwenden, 
- zentrale Theorien und Modelle zu unauffälligem und auffälligem 

Spracherwerb veranschaulichen und einschätzen, 
- wesentliche Forschungsmethoden im Bereich des Spracherwerbs in 

ihrem Anwendungsbereich nutzen, 
- im Team zusammen agieren und gemeinsam eine Fragestellung bearbei-

ten. 
Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 120 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Einführung in den Spracher-
werb I (Vorlesung und Übung) 

2  Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 3 

Einführung in den Spracher-
werb II (Seminar) 

2  Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 3 

Einführung in spezifische 
Spracherwerbsstörungen (Se-
minar) 

2  Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 3 

  

Häufigkeit des Angebots: 
Einführung in den Spracherwerb I: Wintersemester Einführung 
in den Spracherwerb II: Sommersemester Einführung in spezifi-
sche Spracherwerbsstörungen: Wintersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL BM 107: Diagnostik und Therapie: Entwicklungsbedingte Sprachstö-
rungen 

Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 8 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Befundung von Sprachentwicklung und Störungsprofilen bei unterschiedlicher 
Leitsymptomatik im ein- und mehrsprachigen Erwerb (v.a. spezifische Spra-
chentwicklungsstörungen, allgemeine Entwicklungsstörungen, Hörstörungen 
inkl. Cochlear-Implantat, Störungen der peripheren Sprechorgane, primäre 
und genetische Störungen), Grundlegende Diagnoseverfahren, Therapieansät-
ze und -methoden zur Erfassung von Sprachentwicklungsstörungen und Stö-
rungen der Vorläuferfähigkeiten des Schriftspracherwerbs, Therapieableitung 
und Konzeption von Therapiephasen- und Therapiestundenplänen 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- grundlegende Maßnahmen zur Befunderhebung und Therapie von Spra-

chentwicklungsstörungen schlussfolgern, beschreiben und anwenden, 
- im Team zusammen agieren und gemeinsam eine Fragestellung bearbei-

ten. 
Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Diagnostik von Spracherwerbs-
störungen (Seminar oder 
Übung) 

2 Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 4 

Therapie von Spracherwerbs-
störungen (Seminar oder 
Übung) 

2 Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 4 

  

Häufigkeit des Angebots: Diagnostik von Spracherwerbsstörungen: Wintersemester The-
rapie von Spracherwerbsstörungen: Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL BM 108: Störungsspezifische Kompetenzen: Redeflussstörungen Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 8 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Vermittlung störungsspezifischer Kompetenzen über Redeflussstörungen 
(Stottern, Poltern, Mutismus), Konzeption und Anwendung relevanter Diag-
nostikverfahren (klinische und apparative Untersuchungsverfahren) und diffe-
rentialdiagnostische Aspekte, Ableitung therapeutischer Zielsetzungen auf der 
Grundlage von Diagnostikbefunden, Konzeption und Anwendung relevanter 
Therapieverfahren, Aktuelle Fragen der Forschung zu diesen Störungsbildern 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- theoretische und neurophysiologische Grundlagen von Redeflussstörun-

gen darstellen, 
- die pathophysiologischen Mechanismen dieser Störungsbilder ableiten, 
- die Kernfragen dieser Teilgebiete formulieren, sich in neueren For-

schungsergebnissen orientieren, 
- relevante diagnostische Materialien anwenden und aus den Befunden 

Therapieziele ableiten, 
- relevante Therapiekonzepte adäquat und störungsspezifisch auswählen 

und anwenden, 
- im Team zusammen agieren und gemeinsam eine Fragestellung bearbei-

ten. 
Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Redeflussstörungen 1 (Seminar 
oder Übung) 

2 Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 4 

Redeflussstörungen 2 (Seminar 
oder Übung) 

2 Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 4 

  
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester 
Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL BM 109: Störungsspezifische Kompetenzen: Sprech- und Schluckstö-
rungen 

Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 12 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Vermittlung störungsspezifischer Kompetenzen über erworbene sprechmoto-
rische Störungen (Dysarthrophonie und Sprechapraxie), neurogene Schluck-
störungen (Dysphagie), Neurophysiologische Grundlagen, spezifische Patho-
physiologie und Ätiologie, Konzeption und Anwendung relevanter Diagnos-
tikverfahren (klinische und apparative Untersuchungsverfahren) und differen-
tialdiagnostische Aspekte, Ableitung therapeutischer Zielsetzungen auf der 
Grundlage von Diagnostikbefunden, Konzeption und Anwendung relevanter 
Therapieverfahren, Aktuelle Fragen der Forschung zu diesen Störungsbildern 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- theoretische und neurophysiologische Grundlagen von Sprech- und 

Schluckstörungen darstellen, 
- die pathophysiologischen Mechanismen dieser Störungsbilder ableiten, 
- die Kernfragen dieser Teilgebiete formulieren, sich in neueren For-

schungsergebnissen orientieren, 
- relevante diagnostische Materialien anwenden und aus den Befunden 

Therapieziele ableiten, 
- relevante Therapiekonzepte adäquat und störungsspezifisch auswählen 

und anwenden, 
- im Team zusammen agieren und gemeinsam eine Fragestellung bearbei-

ten. 

Modul(teil)prüfungen (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Modulprüfung in folgenden Formen 
Hausarbeit, (ca. 10 Seiten) 
Klausur, (120 Minuten) 
Projektarbeit, (ca. 10 Seiten) 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Diagnostik und Therapie von 
Dysarthrophonien (Seminar 
oder Übung) 

2 Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 4 

Diagnostik und Therapie von 
Sprechapraxien (Seminar oder 
Übung) 

2 Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 4 

Diagnostik und Therapie von 
Dysphagien (Seminar oder 
Übung) 

2 Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 4 
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Häufigkeit des Angebots: 
Diagnostik und Therapie von Dysarthrophonien: Wintersemes-
ter Diagnostik und Therapie von Sprechapraxien: Wintersemes-
ter Diagnostik und Therapie von Dysphagien: Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
 
 

PL VM 201: Medizin I Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 8 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Vermittlung von Kenntnissen in den medizinischen Teilgebieten, bezogen auf 
die speziellen Anforderungen an einen praktisch tätigen akademischen 
Sprachtherapeuten, Grundlagen der menschlichen Neuroanatomie und Neuro-
physiologie (Anatomie, Physiologie und Pathologie des Zentralen und Peri-
pheren Nervensystems) und deren Entwicklung im Kindesalter, Ätiologie, 
Symptomatologie und medizinische Therapie von Krankheitsbildern aus den 
medizinischen Teilgebieten sowie die Auswirkungen dieser Krankheiten auf 
das Kommunikationsvermögen, Vermittlung von medizinischen und diagnos-
tischen Kenntnissen über Sprach- und Sprechstörungen, bedingt durch Hörbe-
hinderungen, Körperliche Entwicklung; Grundlagen zu Kinderkrankheiten; 
Entstehung von Hör-, Stimm- und Sprachstörungen im Kindesalter; Entwick-
lung, Funktion und Störungen des kindlichen Nervensystems 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- das für die praktische Tätigkeit als akademischer Sprachtherapeut erfor-

derliche Fachwissen aus den medizinischen Teilgebieten aufweisen, 
- grundlegende medizinische Termini für den Austausch im klinischen 

Alltag korrekt anwenden, 
- Symptome der Sprach- und Sprechstörungen im Gesamtzusammenhang 

der Erkrankung und sonstiger Symptome einordnen und beurteilen. 
Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten  

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Einführung in die Neurologie 
(Anatomie und Physiologie) 
(Vorlesung und Übung) 

2  Protokolle, 
Übungsaufga-
ben 

-  4 

Einführung in die Phoniatrie 
und Hörstörungen (Vorlesung 
und Übung) 

2  Testat (30 
Minuten) 

- - 4 

  

Häufigkeit des Angebots: Einführung in die Neurologie: Wintersemester, Einführung in 
die Phoniatrie und Hörstörungen: Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL VM 202: Medizin II Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 6 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Vermittlung von Kenntnissen in den medizinischen Teilgebieten, bezogen auf 
die speziellen Anforderungen an einen praktisch tätigen akademischen 
Sprachtherapeuten, Anatomie und Physiologie der Atem-, Stimm- und 
Sprechorgane, sowie der auditiven Wahrnehmung, Ätiologie, Symptomatolo-
gie und medizinische Therapie von Krankheitsbildern aus den medizinischen 
Teilgebieten sowie die Auswirkungen dieser Krankheiten auf das Kommuni-
kationsvermögen, Vermittlung von medizinischen Kenntnissen über Sprach- 
und Sprechstörungen, bedingt periphere Sprechstörungen und Störungen der 
Nasalität, Körperliche Entwicklung; Grundlagen zu Kinderkrankheiten; Ent-
stehung von Hör-, Stimm- und Sprachkrankheiten im Kindesalter; Entwick-
lung, Funktion und Störungen des kindlichen Nervensystems 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- das für die praktische Tätigkeit als akademischer Sprachtherapeut erfor-

derliche Fachwissen aus den medizinischen Teilgebieten aufweisen, 
- grundlegende medizinische Termini für den Austausch im klinischen 

Alltag korrekt anwenden, 
- Symptome der Sprach- und Sprechstörungen im Gesamtzusammenhang 

der Erkrankung und sonstiger Symptome einordnen und beurteilen. 
Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten  

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Einführung in die Pädiatrie und 
Neuropädiatrie (Vorlesung und 
Übung) 

2  Protokolle, 
Übungsaufga-
ben 

- - 3 

Einführung in die Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde (Vorlesung 
und Übung) 

2  Testat (30 
Minuten) 

- - 3 

  

Häufigkeit des Angebots: 
Einführung in die Pädiatrie und Neuropädiatrie: Sommersemes-
ter, Einführung in die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde: Winterse-
mester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL VM 203: Psychologie Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 12 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
- Vermittlung von Grundkenntnissen in den zentralen Bereichen der All-

gemeinen Kognitions- und Entwicklungspsychologie 
- Erarbeitung und Festigung psychologischer Forschungsmethoden 
- Theorien zur Wahrnehmung und dem Gedächtnis, Auseinandersetzung 

mit verschiedenen Theorien und Modellen zum Lernen, lernförderlichen 
Maßnahmen und deren Entwicklung 

  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- Grundbegriffe und Konzepte der Entwicklungspsychologie und kogniti-

ven Psychologie reflektiert beschreiben, 
- die Kernfragen dieser psychologischen Teilgebiete formulieren, 
- sich in neuen Forschungsergebnissen orientieren, 
- die zentralen methodischen Vorgehensweisen in diesen Teilgebieten 

darstellen und beurteilen, 
- basale kognitive Funktionen der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und 

des Gedächtnisses theoretisch beschreiben, 
- die zentralen Theorien und Modelle der Entwicklungspsychologie und 

Kognitionspsychologie einordnen und begründen. 
Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Die Klausur wird zu einer der drei Lehrveranstaltungen geschrieben. 
Klausur, 90 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Allgemeine Psychologie I: 
Vorlesung I (Vorlesung) 

2  - - - 4 

Allgemeine Psychologie II: 
Kognitive und Affektive Neu-
rowissenschaften (Vorlesung) 

2  - - - 4 

Entwicklungspsychologie: 
Entwicklungspsychologie I 
(Vorlesung) 

2  - - - 4 

  
Häufigkeit des Angebots: Winter- und Sommersemester 
Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Psychologie 
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PL VM 204: Pädagogik und Soziologie Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 6 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Vermittlung von Grundkenntnissen in den zentralen Bereichen der Pädagogik 
und Sonderpädagogik sowie Sprachheilpädagogik bzw. Geistigbehindertenpä-
dagogik und Inklusionspädagogik, Auseinandersetzung mit Grundfragen er-
ziehungswissenschaftlichen Denkens, Einordnung von Handlungsweisen in 
pädagogische Theorien, Grundlagen des Lernens und der Lernentwicklung 
und deren Auswirkung auf die Wahl spezifischer Lehr- und Lernstrategien, 
Vermittlung von Grundkenntnissen zentraler Lernformen 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- relevante pädagogische Handlungsfelder, inklusive Sprachbehinderten-

pädagogik bzw. Geistigbehindertenpädagogik und Inklusionspädagogik 
beschreiben, 

- Aspekte der Heterogenität und Diversität einordnen und kennen diffe-
renzierte Wissensinhalte der Inklusionspädagogik, 

- zentrale Begriffe und methodische Vorgehensweisen in diesen Gebieten 
anwenden und darstellen, 

- alltägliche Zugänge zur pädagogischen Praxis von wissenschaftlichen 
Zugängen unterscheiden und 

- relevante fachspezifische Informationsquellen und -medien nutzen. 
Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Vorlesung I 2 - - - 3 
Vorlesung II 2 - - - 3 
  
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester 
Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit: 
Inklusionspädagogik 
Grundschulpädagogik allgemein 
Erziehungswissenschaften 
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PL VM 205: Sprachtherapeutische Forschungsmethoden Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 12 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Grundlagen der statistischen Datenauswertung: Mess- und datentheoretische 
Konzepte, Beschreibung von Datenverteilungen und statistische Kennwerte, 
Wahrscheinlichkeitstheorie, Theorie der Stichprobenziehung, Formulieren 
von wissenschaftlichen Hypothesen, Fehlerkonzepte der prüfenden Statistik, 
elementare prüfstatistische Verfahren, Ethische Grundlagen, diagnostische 
Strategien, Testtheoretische Grundlagen: Haupt- und Nebengütekriterien so-
wie Skalierung, Item- und Testkonstruktion, Prinzipien der kognitiv orientier-
ten Sprach- und Lerntherapie, der kontrollierten Einzelfallforschung, und der 
Wirksamkeitsprüfung, Erstellung von Versuchsplänen, Aktive Teilnahme als 
Versuchsperson an experimentellen Untersuchungen (Versuchspersonenstun-
den) 
Versuchspersonenstunden sind generell anrechenbar, wenn sie im Rahmen 
von Untersuchungen des Departments Linguistik, der mit dem Departement 
verbundenen Drittmitteleinrichtungen oder des Departments Psychologie 
abgeleistet wurden. Andere Versuchspersonenstunden können in Absprache 
mit dem Prüfungsausschuss angerechnet werden.  
  
Qualifikationsziele 
Die Studierende können: 
- grundlegende Verfahren der deskriptiven Statistik und der Inferenzstatis-

tik anwenden, 
- diagnostische Verfahren in Hinblick auf testtheoretische Gütekriterien 

beurteilen, 
- sprachtherapeutische Interventionen sowie Versuchspläne zur Evaluati-

on theoriegeleitet aufbauen, 
- Erfahrung in wissenschaftlichen Untersuchungen mit psychologischen 

und psycholinguistischen Forschungsmethoden durch die Teilnahme als 
Versuchsperson aufweisen. 

Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Lehrveranstaltungsbegleitende Modul(teil)prüfung finden Sie nachfolgend 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Statistik I (Vorlesung) 2  - - Klausur, 90 
Minuten 

4 

Grundlagen der Diagnostik 
(Seminar oder Übung) 

2  Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben, oder 
Projektarbei-
ten und Teil-
nahme an 15 
VP-Stunden 

- - 4 
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Methoden der Therapieevalua-
tion (Seminar oder Übung) 

2  Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 4 

  

Häufigkeit des Angebots: Methoden der Therapieevaluation: Wintersemester,  Statistik I 
und Grundlagen der Diagnostik: Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 

Anbietende Lehreinheit: Linguistik (67%) 
Psychologie (33%) 

 
 
PL PM 301: Handlungskompetenzen: Erworbene Sprach-, Sprech- und 
Schluckstörungen 

Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 18 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Hospitation bei Patienten mit Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen, Doku-
mentation von Inhalten und verwendeten Methoden während der Hospitation, 
unter Supervision eigenständige Durchführung und Reflexion von Therapien 
bei Patienten mit Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen, Vor- und Nachbe-
reitung von Therapien (Hospitation und eigenständig durchgeführt) bei Patien-
ten mit Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen, selbstständige Konzeption 
und Durchführung von Therapien über eine vollständige Therapiephase, inkl. 
Erstellung von Diagnostik- und Therapiematerial, Verfassung, Präsentation, 
Vermittlung und Visualisierung einer Falldarstellung (eigenständig absolvier-
ter Diagnostik, Therapie und Evaluation) aus dem Bereich der der erworbenen 
Sprachstörungen, Wissenschaftliche Beschreibung von Einzelfällen (Anamne-
se, Zusammenfassung neurologischer und ggf. neuropsychologischer Befun-
de, eigenständig erstellter sprachtherapeutischer Befund und Therapiekonzep-
tion, Behandlungsbericht, Wirksamkeitsprüfung), Erfüllung der Anforderun-
gen der Praktikumsordnung für das externe Praktikum im Studiengang B.Sc. 
Patholinguistik 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- eigenständig sprachtherapeutische Handlungen und Methoden bei Pati-

enten mit erworbenen Sprach- und Sprech- und Schluckstörungen an-
wenden, 

- mit vorhandenem sprachtherapeutischem Material flexibel umgehen und 
dieses patientenorientiert zusammenstellen und ggf. erweitern, 

- die Diagnostik und Behandlung verschiedenster individueller Ausprä-
gungen von erworbenen Sprach- und Sprech- und Schluckstörungen un-
ter Anleitung übernehmen, 

- Routinen im Erstellen von Befunden und Therapieberichten für Patien-
ten mit erworbenen Sprach- und Sprech- und Schluckstörungen im 
Rahmen einer sprachtherapeutischen Institution entwickeln, 

- sich in die Arbeitsabläufe und Organisation einer sprachtherapeutischen 
Einrichtung eingliedern, 

- Vermittlungskompetenzen einsetzen, die für (interdisziplinäre) Teambe-
sprechungen im sprachtherapeutischen Alltag notwendig sind, 

- ihre Standpunkte schriftlich darstellen. 
Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten 
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Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Neurolinguistische Falldarstel-
lung (Seminar) 

2  Moderation 
einer Sitzung 
und Fallbe-
richt (ca. 10 
Seiten) 

- - 3 

Externes Praktikum bei erwor-
benen Sprach-, Sprech- und 
Schluck-störungen (Praktikum) 

* Nachweis über 
das Praktikum 
gemäß Prakti-
kumsordnung* 

- - 15 

*Siehe Praktikumsordnung für das externe Praktikum im Studiengang Bachelor of Science Patholinguistik (An-
hang 3) 

Häufigkeit des Angebots: Neurolinguistische Falldarstellung: Sommersemester Externes 
Praktikum: Wintersemester  

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Alle Basismodule 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL PM 302: Handlungskompetenzen: Entwicklungsbedingte Sprach- 
und Redeflussstörungen 

Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 18 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Hospitation bei Kindern und Jugendlichen mit Sprachentwicklungs- und Re-
defluss-Störungen, Dokumentation von Inhalten und verwendeten Methoden 
während der Hospitation, unter Supervision eigenständige Durchführung und 
Selbstreflexion von Therapien bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen, 
Vor- und Nachbereitung von Therapien bei Kindern und Jugendlichen mit 
Sprachentwicklungs- und Redefluss-Störungen, selbstständige Konzeption 
und Durchführung von Therapien über eine vollständige Therapiephase, inkl. 
Erstellung von Diagnostik- und Therapiematerial, Verfassung, Präsentation, 
Vermittlung und Visualisierung einer Falldarstellung (eigenständig absolvier-
ter Diagnostik, Therapie und Evaluation) aus dem Bereich der Sprachentwick-
lungsstörungen, Wissenschaftliche Beschreibung von Einzelfällen, eigenstän-
dig erstellter sprachtherapeutischer Befund und Therapiekonzeption, Behand-
lungsbericht, Wirksamkeitsprüfung), Erfüllung der Anforderungen der Prakti-
kumsordnung für das externe Praktikum im Studiengang BSc Patholinguistik 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- eigenständig sprachtherapeutische Handlungen und Methoden bei Kin-

dern und Jugendlichen mit entwicklungsbedingten Sprach- und Rede-
fluss-Störungen anwenden, 

- mit vorhandenem sprachtherapeutischem Material flexibel umgehen und 
können dieses patientenorientiert zusammenstellen und ggf. erweitern, 

- die Diagnostik und Behandlung verschiedenster individueller Ausprä-
gungen von Sprach-entwicklungsstörungen unter Anleitung überneh-
men, 

- Routinen im Erstellen von Befunden und Therapieberichten für Kinder 
und Jugendliche mit Sprachentwicklungs- und Redefluss-Störungen im 
Rahmen einer sprachtherapeutischen Institution entwickeln, 

- sich in die Arbeitsabläufe und Organisation einer sprachtherapeutischen 
Einrichtung eingliedern, sich in (interdisziplinäre) Teambesprechungen 
einbringen, 

- ihre Standpunkte schriftlich darstellen. 
Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Externes Praktikum bei Sprach-
entwicklungs- und Redefluss-
störungen (Praktikum) 

* Nachweis über 
das Praktikum 
gemäß Prakti-
kumsordnung* 

- - 15 

Psycholinguistische Falldarstel-
lung (Seminar) 

2 Moderation 
einer Sitzung 
und Fallbe-
richt (ca. 10 
Seiten) 

- - 3 

* Siehe Praktikumsordnung für das externe Praktikum im Studiengang Bachelor of Science Patholinguistik (An-
hang 3) 

Häufigkeit des Angebots: Externes Praktikum: Wintersemester Psycholinguistische Fall-
darstellung: Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Alle Basismodule 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL AM 401: Spezifische Themen: Erworbene Sprach-, Sprech- und 
Schluckstörungen 

Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 12 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Grammatische Störungen bei erworbenen Sprachstörungen, Störungen der 
Schriftsprache, ausgewählte Aspekte von erworbenen Sprachstörungen, spezi-
elle Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie bei Dysphagie und sprachmo-
torische Störungen 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- sprachwissenschaftliche und neurolinguistische Kenntnisse zu weiteren 

Störungsbildern der Patholinguistik anwenden, 
- diese Kenntnisse für die Bewertung und Entwicklung diagnostischer und 

therapeutischer Verfahren im Bereich der erworbenen Sprach-, Sprech- 
und Schluckstörungen einsetzen, 

- selbständig den aktuellen Forschungsstand zu spezifischen Störungsbil-
dern auf Grundlage fachspezifischer Informationsquellen zur eigenen 
Weiterqualifikation erarbeiten, 

- Ergebnisse der Forschung im Bereich erworbener Sprach-, Sprech- und 
Schluckstörungen in Hinblick auf ihre theoretische Einbettung und ihre 
methodische Güte einstufen und bewerten, 

- ihre Standpunkte schriftlich darstellen und vor der Seminaröffentlichkeit 
mit Hilfe geeigneter Präsentationsmedien vorstellen und verteidigen. 

Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Hausarbeit, (ca. 15 Seiten) 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Spezifische Störungsbilder bei 
erworbenen Sprach-, Sprech- 
und Schluckstörungen I (Semi-
nar) 

2 Moderation 
einer Sitzung 
oder Hausauf-
gaben oder 
Projektarbei-
ten 

- - 6 

Spezifische Störungsbilder bei 
erworbenen Sprach-, Sprech- 
und Schluckstörungen II (Se-
minar) 

2 Moderation 
einer Sitzung 
oder Hausauf-
gaben oder 
Projektarbei-
ten 

- - 6 

  
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester 
Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL AM 402: Spezifische Themen: Entwicklungsbedingte Sprachstörun-
gen 

Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 12 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Störungen des Schriftspracherwerbs und lerntherapeutische Konsequenzen, 
entwicklungsspezifische und neuropsychologische Aspekte von Sprachent-
wicklungsstörungen, Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsstörungen 
bei allgemeinen Entwicklungs-störungen und Hörstörungen (incl. Cochlear 
Implantat sowie bei Defekten peripherer Sprechorgane), Sprachentwicklungs-
störungen im Rahmen primärer und genetischer Störungen 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- sprachwissenschaftliche und psycholinguistische Kenntnisse zu spezifi-

schen Störungsbildern der Patholinguistik anwenden, 
- den Lern- und Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen kom-

petent beurteilen, erkennen, welche Umstände Lern- und Leistungsstö-
rungen bestehen lassen, bzw. sie verändern, 

- diese Kenntnisse für die Bewertung und Entwicklung diagnostischer und 
therapeutischer Verfahren im Bereich der Sprachentwicklungsstörungen 
umsetzen, 

- den aktuellen Forschungsstand zu spezifischen Störungsbildern der 
kindlichen Sprach-entwicklung anhand fachspezifischer Informations-
quellen zur eigenen Weiterqualifikation selbständig erarbeiten, 

- Ergebnisse der Forschung im Bereich der Sprachentwicklungsstörungen 
in Hinblick auf ihre theoretische Einbettung und ihre methodische Güte 
einstufen und bewerten, 

- ihre Standpunkte schriftlich darstellen und vor der Seminaröffentlichkeit 
mit Hilfe geeigneter Präsentationsmedien vorstellen und verteidigen. 

Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Hausarbeit, (ca. 15 Seiten) 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Entwicklungsbedingte Störun-
gen I: SES bei Hörstörungen 
und peripheren Störungen der 
Sprechorgane (Seminar) 

2 Moderation 
einer Sitzung 
oder Hausauf-
gaben oder 
Projektarbei-
ten 

- - 6 

Entwicklungsbedingte Störun-
gen II: Spezifische Themen 
(Seminar) 

2 Moderation 
einer Sitzung 
oder Hausauf-
gaben oder 
Projektarbei-
ten 

- - 6 

  

Häufigkeit des Angebots: 

Entwicklungsbedingte Störungen I: SES bei Hörstörungen und 
peripheren Störungen der Sprechorgane: Wintersemester, Ent-
wicklungsbedingte Störungen II: Spezifische Themen: Som-
mersemester  

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
 
 



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 14 vom 8.8.2017 - Seite 652 - 682 

PL AGP: Akademische Grundkompetenzen Patholinguistik Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 12 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Hospitation bei der Diagnostik und Therapie von erworbenen und entwick-
lungsbedingten Sprachstörungen, Reflexion ausgewählter Therapiesequenzen 
  
Einführung in das wissenschaftlich Arbeiten: 
- Übungen im Verfassen von fachbezogenen wiss. Arbeiten 
- Präsentationstechniken anwenden 
- Sachliches und konstruktives Feedback formulieren 
  
Einführung in das Berufsrecht und Qualitätsmanagement 
Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den: 
- rechtlichen Grundlagen der eigenen Tätigkeit und des Rehabilitations-

rechts, 
- Methoden zum Qualitätsmanagements in einer sprachtherapeutischen 

Einrichtung, 
- über Management und Verfahren zur Sicherung von Qualität in sprach-

therapeutischen Einrichtungen. 
  
Qualifikationsziele: 
Die Studierenden können 
- das Therapeutenverhalten reflektieren und das Lehr-Lern-Verhältnis 

bewusst mitgestalten, 
- das didaktische und methodische Vorgehen einer sprachtherapeutischen 

Behandlung mit Kindern und Erwachsenen überdenken, 
- die Erstellung von Befunden, Therapiekonzeptionen und Stundenpla-

nungen verstehen, 
- fachsprachliche Texte verstehen, 
- mit Basistechniken des wiss. Arbeitens der Patholinguistik umgehen, 
- Präsentationsmedien und -technologien sinnvoll und sicher einsetzen, 
- einen individuellen, adressatengerechten Vortrag im Rahmen einer vor-

gegebenen zeitlichen und formalen Struktur gestalten, 
- Rehabilitation nach Maßgabe der ICF-Richtlinien begründen und an-

wenden, 
- Inhalte des Berufsrechts (Haftung, Benachrichtigungspflicht gegenüber 

Ärzten, Dokumentations- und Aufsichtspflicht, Grundlagen des Arbeits-
rechts, betriebswirtschaftliche, kassenrechtliche und berufsrechtliche 
Grundlagen einer sprachtherapeutischen Praxisgründung) veranschauli-
chen, 

- Prozesse des Qualitätsmanagements und Qualitätssicherung in sprach-
therapeutischen Einrichtungen nachvollziehen und nutzen. 

Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Klausur, 90 Minuten 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 
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Hospitation (Übung) 

2  Nachweis von 
30 Hospitati-
onseinheiten 
(je 15 aus den 
Bereichen 
erworbene und 
entwicklungs-
bedingte 
Sprachstörun-
gen),  
Hausaufgaben, 
Protokolle 

- - 4 

Einführung in das wissenschaft-
liche Arbeiten (Seminar oder 
Übung) 

2  Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 4 

Einführung in das Berufsrecht 
(Seminar) 

2  Moderation 
einer Seminar-
sitzung, Haus-
aufgaben, 
Übungsaufga-
ben oder Pro-
jektarbeiten 

- - 4 

  

Häufigkeit des Angebots: Hospitation: Wintersemester und Sommersemester, Einführung 
in das Berufsrecht: Sommersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: Keine 
Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL TK I: Therapeutische Grundkompetenzen I : Erworbene Sprach-, 
Sprech- und Schluckstörungen 

Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 9 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Therapiedidaktik: 
- Fallberichte zu therapeutischen Vorgehensweisen 
- Therapieplanung und Evaluation sowie Berücksichtigung individueller 

Aspekte in der Therapie von Patienten mit erworbenen Sprach- Sprech- 
und Schluckstörungen 

  
Beratung/Therapeutenverhalten: 
- Grundlagen der klientenzentrierten Gesprächsführung 
- Aspekte therapeutischer Kommunikation (Anamnesegespräch, Aufklä-

rung über das Störungsbild, Angehörigenberatung und -training, Kon-
fliktmanagement, Krankheitsbewältigung, Abklärung des Therapieziels 
gemeinsam mit dem Patienten, Beratung zum Wiedereinstieg ins Berufs-
leben) 

  
Diagnose, Therapiekonzeption, Evaluation und Dokumentation I und Inter-
vention I „Internes Praktikum“: 
Die LV ist eine praktische Übung, in der die Studierenden eigenständig: 
- unter Supervision Therapien (inkl. Vor- und Nachbereitung) bei Patien-

ten mit Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen durchführen, 
- die Inhalte aus den Basismodulen in die sprachtherapeutische Praxis 

umsetzen und diese gestalten (theoretische Interpretation des Störungs-
bildes, Befunderhebung, theoretisch basierte Therapieableitung und -
konzeption sowie Material- und Methodenauswahl), 

- den Verlauf der Therapie dokumentieren (Diagnose, Therapiekonzeption 
und -verlauf), 

- die durchgeführte Therapie evaluieren. 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können 
- Anamnesegespräche führen und Angehörige und Patienten fachlich 

kompetent beraten, 
- therapeutische Maßnahmen theoriegeleitet planen und durchführen, 
- ihr Handeln im Team darstellen und begründen, 
- gruppenorientiert handeln, um zu einem gemeinsamen Arbeitsergebnis 

zu kommen, 
- sachliches und konstruktives Feedback formulieren, 
- das eigene sprachtherapeutische Handeln darstellen, begründen und 

kritisch reflektieren, 
- adäquate Verfahren zur Diagnose und Behandlung von erworbenen 

Sprach-, Sprech- oder Schluckstörungen sicher auswählen, 
- unter Supervision differenzierte sprachtherapeutische Verfahren und 

Methoden bei Patienten mit erworbenen Sprach-, Sprech- oder Schluck-
störungen anwenden, 

- eigenständig Material für Befunderhebung und Therapie patientenorien-
tiert zusammenstellen und ggf. erweitern, therapeutische Hilfen sicher 
einsetzen und diese ggf. flexibel dem Störungsgrad anpassen. 

Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Gruppenprüfung: 45minütige mündliche Fallpräsentation durch eine Gruppe 

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleitende 
Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 
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Diagnose, Therapiekonzeption, 
Evaluation und Dokumentation 
I (Praktikum) 

2  Max. 15 Pra-
xiseinheiten à 
45 Minuten 
und Doku-
mentation 

- - 3 

Sprachtherapeutische Interven-
tion I (Praktikum) 

2 Max. 15 Pra-
xiseinheiten à 
45 Minuten 
und Doku-
mentation 

- - 3 

Beratung und Therapeutenver-
halten bei erworbenen Sprach-
störungen (Seminar oder 
Übung) 

1  Übungsaufga-
ben 

- - 1,5 

Therapiedidaktik bei erworbe-
nen Störungen (Seminar oder 
Übung) 

1  Protokolle, 
Übungsaufga-
ben 

- - 1,5 

  

Häufigkeit des Angebots: 

Diagnose, Therapiekonzeption, Evaluation und Dokumentation: 
I Wintersemester und Sommersemester, Sprachtherapeutische 
Intervention I: Wintersemester und Sommersemester, Thera-
piedidaktik bei erworbenen Störungen: Sommersemester, Bera-
tung und Therapeutenverhalten bei erworbenen Störungen: 
Wintersemester 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: BM 104, BM 105 und AGP: erfolgreich erbrachte PNL in Hos-
pitation (Übung) 

Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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PL TK II: Therapeutische Grundkompetenzen II: Sprachentwicklungs- 
und Redeflussstörungen 

Anzahl der Leistungspunkte 
(LP): 9 

Modulart (Pflicht- oder Wahl-
pflichtmodul): 

Pflichtmodul 

Inhalte und Qualifikationsziele 
des Moduls: 

Inhalte 
Therapiedidaktik: 
Fallberichte zu therapeutischen Vorgehensweisen, Therapieplanung und Eva-
luation sowie Berücksichtigung individueller Aspekte in der Therapie von 
Kindern und Jugendlichen mit Sprachentwicklungsstörungen und Redefluss-
Störungen 
  
Beratung/Therapeutenverhalten: 
- Grundlagen der klientenzentrierten Gesprächsführung 
- Aspekte therapeutischer Kommunikation (z.B. Anamnesegespräch, 

Aufklärung über das Störungsbild, Elternberatung und -training, Kon-
fliktmanagement) 

 
Diagnose, Therapiekonzeption, Evaluation und Dokumentation II und Inter-
vention II „Internes Praktikum“ 
Die LV ist eine praktische Übung in der die Studierenden eigenständig: 
- unter Supervision Therapien (inkl. Vor- und Nachbereitung) bei Kindern 

mit entwicklungsbedingten Sprach- und Sprechstörungen durchführen, 
- die Inhalte aus den Basismodulen in die sprachtherapeutische Praxis 

umsetzen und diese gestalten (theoretische Interpretation des Störungs-
bildes, Befunderhebung, theoretisch basierte Therapieableitung und -
konzeption sowie Material- und Methodenauswahl), 

- den Verlauf der Therapie dokumentieren (Diagnose, Therapiekonzeption 
und -verlauf), 

- die durchgeführte Therapie evaluieren. 
  
Qualifikationsziele 
Die Studierenden können: 
- Anamnesegespräche führen und Eltern fachlich kompetent beraten, 
- therapeutische Maßnahmen theoriegeleitet planen und durchführen, 
- ihr Handeln im Team darstellen und begründen, 
- gruppenorientiert handeln, um zu einem gemeinsamen Arbeitsergebnis 

zu kommen, 
- sachliches und konstruktives Feedback formulieren, 
- das eigene sprachtherapeutische Handeln darstellen, begründen und 

kritisch reflektieren, 
- adäquate Verfahren zur Diagnose und Behandlung von erworbenen 

Sprachentwicklungs- und Redefluss-Störungen sicher auswählen, 
- unter Supervision differenzierte sprachtherapeutische Verfahren und 

Methoden bei Sprachentwicklungs- und Redefluss-Störungen anwenden, 
- eigenständig Material für Befunderhebung und Therapie kinderorientiert 

zusammenstellen und ggf. erweitern, therapeutische Hilfen sicher einset-
zen und diese ggf. flexibel dem Störungsgrad anpassen. 

Modul(teil)prüfung (Anzahl, 
Form, Umfang): 

Gruppenprüfung: 45minütige mündliche Fallpräsentation durch eine Gruppe  

  

Veranstaltungen (Lehrformen) 
Kontakt-
zeit 
(in SWS) 

Prüfungsnebenleistungen 
(Anzahl, Form, Umfang) 

Lehrveranstal-
tungsbegleiten-
de Modul(teil)-
prüfung(en) 
(Anzahl, Form, 
Umfang) 

Arbeits- 
aufwand 
gesamt 
(in LP) 

Für den Ab-
schluss des 
Moduls 

Für die Zulas-
sung zur Mo-
dulprüfung 

Diagnose, Therapiekonzeption, 
Evaluation und Dokumentation 
II (Praktikum) 

2  Max. 15 Pra-
xiseinheiten à 
45 Minuten 
und Doku-
mentation  

- - 3 
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Sprachtherapeutische Interven-
tion II (Praktikum) 

2  Max. 15 Pra-
xiseinheiten à 
45 Minuten 
und Doku-
mentation 

- - 3 

Beratung und Therapeutenver-
halten bei entwicklungsbeding-
ten Störungen (Seminar oder 
Übung) 

1  Übungsaufga-
ben 

- - 1,5 

Therapiedidaktik bei entwick-
lungsbedingten Störungen (Se-
minar oder Übung) 

1  Protokolle, 
Übungsaufga-
ben 

- - 1,5 

  

Häufigkeit des Angebots: 

Diagnose, Therapiekonzeption, Evaluation und Dokumentation 
II: Wintersemester und Sommersemester, Sprachtherapeutische 
Intervention II: Wintersemester und Sommersemester, Thera-
piedidaktik bei entwicklungsbedingten Störungen: Sommerse-
mester, Beratung und Therapeutenverhalten bei entwicklungs-
bedingten Sprachstörungen: Wintersemester. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Modul: BM 106, BM 107 und AGP: erfolgreich erbrachte PNL in Hos-
pitation (Übung) 

Anbietende Lehreinheit: Linguistik 
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Anhang 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan 
 
Module 1 FS 2 FS 3 FS 4 FS 5 FS 6 FS 7 FS 
Basismodule (BM) 
BM 101 (6 LP) Sprachwissenschaft I <3> 

<3> 
      

BM 102 (6 LP) Sprachwissenschaft II <3> <3>      
BM 103 (6 LP) Sprachwissenschaft III  <3> 

<3> 
     

BM 104 (6 LP) Strgs-spez. Kompetenzen: Erworbene Sprach-
störungen 

<3> <3>      

BM 105 (8 LP) Diagnostik und Therapie: Erworbene Sprach-
störungen 

<3> <3>      

BM 106 (9 LP) Strgs-spez. Kompetenzen: Entwicklungsbe-
dingte Sprachstörungen 

<3> 
<3> 

<3>      

BM 107 (8 LP) Diagnostik und Therapie: Entwicklungsbe-
dingte Sprachstörungen 

<4> <4>      

BM 108 (8 P) Strgs-spez. Kompetenzen: Redeflussstöungen   <4> <4>    
BM 109 (12 LP) Strgs-spez. Kompetenzen: Sprech- + 
Schluckstörungen 

  <4> 
<4> 

<4>    

Berufsfeldspezifische Kompetenzen  
TK I (9 LP) Therapeutische Grundkompetenzen I (Diagnose, 
Th-Konzeption, Evaluation, Dokumentation + Intervention: 
erworbene Sprachstr.) 

  <3> 
<1.5> 

<3> 
<1.5> 

   

TK II (9 LP) Therapeutische Grundkompetenzen II (Diagnose, 
Th-Konzeption, Evaluation, Dokumentation + Intervention, 
entwicklungsbedingten Sprachstr.) 

  <3> 
<1.5> 

<3> 
<1.5> 

   

Akademische Grundkompetenzen  AGP Akademische 
Grundkompetenzen Patholinguistik  

<2>   <2>  <4> <4> 

Vertiefungsmodule (VM) 
VM 201 (8 LP) Medizin I  <4> <4>     
VM 202 (6 LP) Medizin II <3> <3>      
VM 203 (12 LP) Psychologie   <4>   <4> <4> 
VM 204 (6 LP) Pädagogik und Soziologie    <3>  <3>  
VM 205 (12 LP) Sprachtherapeutische Forschungsmethoden   <4> <4> 

<4> 
   

Praxismodule (PM) 
PM 301 (18LP) Handlungskompetenzen: Erworbene Sprach-, 
Sprech- und Schluckstörungen 

    <15> <3>  

PM 302 (18LP) Handlungskompetenzen: Entwicklungsbe-
dingte Sprach- und Redeflussstörungen 

    <15> <3>  

Aufbaumodule (AM) 
AM 401 (12LP) Spezifische Themen: Erworbene Sprach-, 
Sprech- und Schluckstörungen 

     <6> <6> 

AM 402 (12LP) Spezifische Themen: Entwicklungsbedingte 
Sprachstörungen 

     <6> <6> 

BA Arbeit       <9> 
Summe LP (Gesamt 210 LP)  30 29 33 30 30 29 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auszug aus den Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 14 vom 8.8.2017 - Seite 652 - 682 

Anhang 3:  
 

Bestimmungen für das externe Praktikum im 
Bachelorstudiengang Patholinguistik 

(Praktikumsordnung) 
 
Inhaltsverzeichnis: 
§ 1  Ziele des Praktikums 
§ 2  Dauer des Praktikums und Eingliederung in 

das Studium 
§ 3  Anforderungen an die Praktikumsinhalte 
§ 4  Anforderungen an die Praktikumseinrich-

tung 
§ 5  Die Dokumentation des Praktikums 
§ 6  Versicherungsschutz 
§ 7  Verfahrensfragen, Praktikumsbeauftragte/r 
 
 
§ 1  Ziel des Praktikums 
 
(1) Das Praktikum hat zum Ziel, die Verbindung 
von Theorie und Praxis herzustellen und so eine 
Vorbereitung auf das zukünftige Berufsbild zu 
ermöglichen. Das Praktikum dient dazu, möglichst 
in verschiedenen Einrichtungen zu hospitieren, 
diagnostische Kenntnisse und Fertigkeiten zu er-
werben und zu vertiefen und unter Superversion 
eigenverantwortlich Therapiesitzungen (einschließ-
lich Beratung, Evaluation und Dokumentation) 
durchzuführen (vgl. GKV- Zulassungsempfehlun-
gen, S. 28, in der Fassung vom 1. Juli 2008). 
 
(2) Das externe Praktikum wird in zwei Bereichen 
(1. Erworbene Sprach-, Sprech- und Schluckstö-
rungen, 2. Sprachentwicklungs- und Redeflussstö-
rungen) absolviert. In beiden Bereichen erwerben 
die Studierenden durch das externe Praktikum 18 
LP, wobei jeweils 2 LP auf die Vor- und Nachbe-
reitung des jeweiligen Praktikums entfallen. 
 
(3) Die spezifischen Lernergebnisse des externen 
Praktikums und die dort zu erwerbenden Kompe-
tenzen sind in der Modulbeschreibung zu PM 301 
und PM 302 aufgeführt. 
 
 
§ 2  Dauer des Praktikums und Eingliede-

rung in das Studium 
 
(1) Das Praktikum wird in der Regel im 5. Semester 
absolviert. Das Praktikum umfasst insgesamt 900 
Zeitstunden. Empfohlen wird eine Praktikumsdauer 
von 6 Monaten mit einer wöchentlichen Prakti-
kumszeit von 37.5 Stunden. 
 
(2) Das Praktikum muss in mindestens zwei ver-
schiedenen Einrichtungen absolviert werden. Min-
destens zwei Teilpraktika müssen einen Zeitraum 
von mindestens 6 Wochen umfassen. 
 
(3) Das Praktikum kann durch den Nachweis einer 
erfolgreich abgeschlossenen logopädischen Ausbil-

dung oder den Nachweis einer gleichwertigen prak-
tischen Tätigkeit ersetzt werden. 
 
 
§ 3  Anforderungen an die Praktikumsinhal-

te 
 
Für die einzelnen Indikationsbereiche ist mindes-
tens der nachfolgende Praktikumsumfang nachzu-
weisen. Die übrigen Praktikumsstunden können frei 
eingesetzt werden. 
 
Indikations-
schlüssel 

Störungsbild Stunden-
zahl 

SP1 – SP3 
SF 

Entwicklungsbedingte 
Störungen und Rhinola-
lien 

240 

SP4 Sprachstörungen bei 
hochgradiger Schwerhö-
rigkeit und CI-
Versorgung 

40 

SP5, SP6 Aphasie, Dysarthrie, 
Sprechapraxie 

140 

RE1, RE2 Stottern und Poltern  50 
SC1, SC2 Kau- und Schluckstörun-

gen 
50 

 
Innerhalb der Indikationsschlüssel entfallen maxi-
mal 13% der Zeitstunden auf ein Beobachtungs-
praktikum. Mindestens 87% der Zeitstunden entfal-
len auf den unmittelbaren Patientenkontakt. Von 
dieser Zeit nehmen Vorbereitung, Dokumentation, 
Beratung und Nachbereitung mit Reflexion maxi-
mal 20% ein. 
 
 
§ 4 Anforderungen an die Praktikumsein-

richtung 
 
Im externen Praktikum sollen ausschließlich sprach, 
sprech- und schlucktherapeutische Tätigkeiten 
(keine allgemeinen erzieherischen oder sonstigen 
Tätigkeiten) ausgeübt werden. 
Geeignete Praktikumseinrichtungen sind: 
1.  zugelassene sprachtherapeutische oder logo-

pädische Praxen mit einem Therapeuten mit 
einer dreijährigen Berufserfahrung im jewei-
ligen Teilgebiet, 

2.  klinische Einrichtungen mit einer sprach-, 
sprech- oder schlucktherapeutischer Abtei-
lung, deren fachlicher Leiter die Vorausset-
zung für eine Zulassung nach § 124 Abs. 2 
Nr. 1 SGB V erfüllt und eine Berufserfahrung 
von drei Jahren für das jeweilige Teilgebiet 
nachweist, 

3.  phoniatrisch-pädaudiologische Einrichtungen, 
Frühfördereinrichtungen und Sozialpädiatri-
sche Zentren, deren fachlicher Leiter die Vo-
raussetzung für eine Zulassung nach § 124 
Abs. 2 Nr. 1 SGB V erfüllt und eine Berufser-
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fahrung von drei Jahren für das jeweilige 
Teilgebiet nachweist; 

4.  Arztpraxen von HNO-Ärzten mit Teilgebiet 
„Phoniatrie und Pädaudiologie“ sowie von 
Ärzten für Phoniatrie und Pädaudiologie. 

 
 
§ 5  Die Dokumentation des Praktikums 
 
(1) Die Dokumentation des Praktikums erfolgt mit 
dem von dbs e.V. herausgegebenen Praktikumsleit-
faden für Studierende oder gleichwertigen Formula-
ren. Für jedes Teilpraktikum ist eine gesonderte 
Praktikumsdokumentation erforderlich. 
 
(2) Die Dokumentation des Praktikums umfasst 
insbesondere: 
a)  eine detaillierte Praktikumsdokumentation mit 

Angaben zu Diagnosen, Indikationsschlüsseln 
und Dauer der Hospitation und Supervision, 

b)  eine überblicksartige Praktikumsdokumentati-
on, die Hospitation und Supervision bezogen 
auf die Indikationsschlüssel zusammenfasst, 

c)  Angaben zum Supervisor. 
 
 
§ 6  Versicherungsschutz 
 
Jeder und jede Studierende ist für seinen Versiche-
rungsschutz selbst verantwortlich. Insbesondere 
haftet die Universität nicht für Schäden, die der 
Praktikant während seiner Praktikantentätigkeit 
erleidet, oder für Schäden, die der Praktikant verur-
sacht.  
Über den Union Versicherungsdienst besteht im 
Studentenwerk Potsdam für die Studierenden eine 
Freizeitunfallversicherung. Der Versicherungs-
schutz erstreckt sich auf den außerhochschulischen 
Bereich. Versichert sind solche Unfälle, die nicht 
von der gesetzlichen Unfallversicherung abgedeckt 
werden. Außerdem sind die immatrikulierten Stu-
dierenden versichert, wenn sie ein Praktikum ab-
solvieren (vgl. http://www.studentenwerk-
potsdam.de/freizeitunfallversicherung) 
 
 
§ 7  Verfahrensfragen, Praktikumsbeauf-

tragte/r 
 
(1) Die Anerkennung des Praktikums auf Grundla-
ge dieser Praktikumsordnung trifft der oder die 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses des Studien-
gangs BSc Patholinguistik. Der Prüfungsausschuss 
kann einen Praktikumsbeauftragten oder eine Prak-
tikumsbeauftragte berufen und ihm diese Entschei-
dungen übertragen. 
 
(2) Der/die Praktikumsbeauftragte ist Ansprech-
partner für alle organisatorischen und formalen 
Fragen zum externen Praktikum. Eine Praktikums-
stelle muss vor Beginn des Praktikums beim 
dem/der Praktikumsbeauftragten angemeldet wer-

den. Bei Abbruch eines Praktikums ist der/die Prak-
tikumsbeauftragte zu informieren. 
 
(3) Die Studierenden sind für das Finden eines 
Praktikumsplatzes selbst verantwortlich. 
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